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Export-Audit
Die Anforderungen an das Auslandsgeschäft nehmen immer weiter zu. Ressour-
cen, Organisationsstrukturen und Internationalisierungsstrategien unterliegen 
einer kontinuierlichen Anpassung an die zunehmende Globalisierung der Wert-
schöpfungskette.

Unser Export-Audit ist ein Werkzeug. Ein Werkzeug, das die vorhandenen Strukturen 
und Abläufe in den Bereichen Export als auch Import auf Zweckmässigkeit, Aktuali-
tät und allfällige Schwächen und Risiken untersucht. Zudem werden die Papier- und 
Warenflüsse inklusive der Ausstellung der Dokumente analysiert. Das Ergebnis ist ein 
Expertenbericht, der Ihnen konkrete Hinweise, Verbesserungs- und Einsparpotentiale 
aufzeigt. Kurz: Mit unserem Export-Audit schaffen Sie die Voraussetzungen für Ihren 
Erfolg im Ausland.
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Ihr Nutzen
	 Optimierung der Geschäftsprozesse  
im Bereich Import/Export

	 Konkrete Einsparpotentiale
	 Abbau von Risiken und Kosten
	 Eliminierung von kostenintensiven 
Fehlerquellen

Spiel mit dem Feuer
Die Chemie AG* entwickelt und produziert Medikamente 
für Krebspatienten und exportiert diese unter anderem in 
den Iran. Im Zuge eines Export-Audits wurde der Produk-
tionsleiter der Chemie AG gefragt, ob die genannten Medi-
kamente auch umfunktioniert und als Biogas eingesetzt 
werden könnten. Der Produktionsleiter bejahte diese Frage 
und fügte hinzu, das dies technisch ohne Probleme mög-
lich wäre.
Nachdem die Geschäftsleitung auf diese Tatsache aufmerk-
sam gemacht und darauf hingewiesen wurde, dass diese 
Ausfuhren dem Güterkontrollgesetz unterstehen, ersuchte 
die Chemie AG das SECO umgehend um eine Ausfuhr-
bewilligung. Damit umging das Unternehmen erstens einer 
saftigen Geldstrafe und zweitens vermied sie damit den 
Verlust des Kunden, Einfuhrverbote und einen Image-
schaden.

Missachtungen des Güterkontrollgesetzes GKG können mit Gefängnis  
und Busse bis zu 1 Mio. Franken sanktioniert werden (GKG Art. 14 Abs. 1 
Bst. D). Mit dem Güterkontrollgesetz werden Entscheide internationaler 
Abkommen (z.B. Chemiewaffenübereinkommen) und nicht verbindliche  
internationale Kontrollmassnahmen (des internationalen Exportkontroll-
regimes) umgesetzt. Exportkontrollen gibt es für so genannte Dual-use  
Güter, das heisst Güter, die militärisch und zivil verwendet werden können.

*Firmenname geändert




